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Das Instrument des sektoralen Bebauungsplans zur Wohnraumversorgung für den bezahlbaren Woh-
nungsneubau im unbeplanten Innenbereich. Eine Analyse der Potenziale und Herausforderungen in der 
kommunalen Praxis 

MELISSA MÜNSTER 

Zusammenfassung: Der sektorale Bebauungsplan zur Wohnraumversorgung wurde im Jahr 2021 vor dem Hin-
tergrund angespannter Wohnungsmärkte vom Gesetzgeber befristet ins Baugesetzbuch aufgenommen. Dieser er-
weitert die kommunale Instrumentenvielfalt in Bezug auf die Wohnraumbereitstellung im unbeplanten Innenbereich. 
Ziel der Forschungsarbeit war es, die Nutzung des Instruments ca. ein Jahr vor Beendigung der Anwendungsfrist 
mittels einer Kommunalumfrage zu evaluieren sowie im Anschluss Potenziale und Herausforderungen bei der An-
wendung zu analysieren. Anhand der Befragung von 112 Groß- und großen Mittelstädten konnte festgestellt wer-
den, dass von den befragten Städten bislang nur die fünf Städte München, Hamburg, Regensburg, Hanau und Trier 
das Instrument in ihre kommunale Planungspraxis integriert haben. Als Hauptgründe für die zurückhaltende Nut-
zung wurden insbesondere die rechtlichen Unsicherheiten sowie die fehlenden personellen Ressourcen in den 
Kommunalverwaltungen angegeben. Die methodische Vorgehensweise beinhaltete zudem eine vertiefende Ausei-
nandersetzung mit der Anwendung des Instruments in den Städten München und Hamburg, welche mit der Durch-
führung von acht bzw. drei sektoralen Bebauungsplanverfahren das Instrument bereits systematisch nutzen. Die 
Analyse zeigt, dass das Instrument sowohl für die Festsetzung geförderter Wohneinheiten mit Mietpreis- und Bele-
gungsbindungen als auch für die Baurechtserweiterung im unbeplanten Innenbereich angewendet wird. Das Instru-
ment leistet dadurch einen Beitrag zur Erweiterung der Nachverdichtungspotenziale im unbeplanten Innenbereich 
sowie zu einer sozialverträglichen Mietpreisgestaltung im Wohnungsneubau. Um die Baulandmobilisierung zur Um-
setzung des Vorhabens zu fördern, werden im vorliegenden Beitrag informative, regulative, finanzielle sowie orga-
nisatorische Instrumente identifiziert, welche den Einsatz sowie die Zielerfüllung des sektoralen Bebauungsplans 
zur Wohnraumversorgung stärken. 

Summary: Due to the tense situation on the housing markets, the sectoral development plan for housing provision 
was included in the Building Code by the Building Land Mobilization Act in 2021 to expand the variety of municipal 
instruments for the supply of housing in unplanned inner areas. The primary objective of this research was to eval-
uate the utilization of the instrument one year before the end of the application period. Therefore, a municipal survey 
was conducted to identify cities with sectoral development plans for housing provision, followed by a case study 
analysis to investigate the potentials and challenges in the application process. Based on the survey of 112 large 
and medium-sized cites with a population of 50.000 and more inhabitants, it was found that so far only five cities – 
Munich, Hamburg, Regensburg, Hanau and Trier – have integrated the instrument into their municipal planning 
practice. The main reasons identified for the restrained utilization are legal uncertainties and a lack of human re-
sources in local administration. The methodological approach also includes an in-depth examination of the applica-
tion in the cities of Munich and Hamburg, which already use the instrument systematically by carrying out eight and 
three plan procedures, respectively. The case study analysis shows that the instrument is used for the determination 
of subsidized housing units with rent and occupancy commitments as well as for the extension of building rights in 
unplanned inner areas. The instrument thus contributes to the expansion of densification potential and to achieving 
socially acceptable rental prices in new residential constructions. In order to promote the mobilization of building 
land, this study identifies informative, regulatory, financial and organizational instruments that strengthen the utili-
zation and target fulfilment of the sectoral development plan for housing provision. 

 

 

1 Herausforderungen auf dem Boden- und Wohnungsmarkt 

Die Wohnungsknappheit in Räumen mit einer angespannten Wohnungsmarktsituation sowie der da-

raus resultierende Anstieg des Preisniveaus auf dem Wohnungsmarkt führt dazu, dass die Wohn-

raumversorgung besonders für einkommensschwächere Personen und Haushalte in Deutschland 

immer problematischer wird (Henger, Ernste 2021, 138). Durch den verstärkten Anstieg von Miet- und 

Kaufpreisen auf dem Boden- und Wohnungsmarkt rückt die „Neue Wohnungsfrage“ (Schönig 2013; 

Holm 2014) zunehmend in den Fokus sozialpolitischer Debatten. Der öffentliche Diskurs zu Fragen der 

Boden- und Wohnungspolitik hat deutlich an gesellschaftlicher Bedeutung zugenommen (Aring et 

al. 2018, 114; Kitzmann 2023, 312). Damit einher geht die vermehrte Forderung nach einer stärker 

gemeinwohlorientierten Bodenpolitik und einer sozialgerechten Bodennutzung zur Verbesserung 

der Wohnraumversorgung für Personen mit besonderen Wohnbedarfen (Deutscher Mieterbund 

NRW e.V. 2015; Stiftung Trias 2024; Bündnis Bodenwende 2021; Dörr 2019, 92). Insbesondere Personen 

mit vergleichsweise geringem Einkommen wie Alleinerziehende, RentnerInnen, Studierende sowie 

EmpfängerInnen von Leistungen der Sozialhilfe haben auf angespannten Wohnungsmärkten 

Schwierigkeiten, adäquaten Wohnraum zu finden (Statistisches Bundesamt 2021, 225f.; Statistisches 

Bundesamt 2022).  
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Vor diesem Hintergrund hat die Bundesregierung mit der „Wohnraumoffensive für Deutschland“ ein 

jährliches Neubauziel von 400.000 Wohnungen formuliert, wovon 100.000 Wohnungen im Rahmen 

der sozialen Wohnraumförderung mit einer Mietpreis- und Belegungsbindung errichtet werden sol-

len. Die geförderten Wohnungen werden dazu für einen festgelegten Zeitraum ausschließlich an 

Personen mit Wohnberechtigungsschein vermietet, sodass einkommensschwache Haushalte einen 

verbesserten Zugang zu preisgünstigem Wohnraum erhalten (Die Bundesregierung 2021, 88).  

Für die Wohnraumschaffung hat das BBSR in einer Baulandumfrage 99.000 ha Gesamtbaulandpo-

tenziale durch Innenentwicklung und baureife Baulandreserven mit gesicherter Erschließung identi-

fiziert. Von diesen sind 55 % direkt nutzbar oder kurzfristig mobilisierbar, sodass in naher Zukunft auf 

diesen Flächen je nach Ausgestaltung ca. 900.000 bis 2.000.000 Wohneinheiten bereitgestellt wer-

den könnten. Innenentwicklungspotenziale machen hierbei über 80 % aller Baulandpotenziale aus 

und bieten somit die Möglichkeit, einen Großteil des erforderlichen Wohnraums innerhalb des be-

stehenden Siedlungsgefüge bereitzustellen (Blum et al. 2022, 7). Im Hinblick auf die Flächen- und 

Klimaziele der Bundesregierung haben diese Flächen eine besondere Bedeutung. Ziel ist es, die In-

nenentwicklungen zu priorisieren, um den Flächenverbrauch und die Neuinanspruchnahme von bis-

her nicht baulich genutzten Flächen zu reduzieren und kompakte Siedlungsstrukturen zu schaffen 

(BMUV 2023).  

In Deutschland erfolgen ca. die Hälfe der Bauaktivitäten im unbeplanten Innenbereich auf der 

Grundlage der Planersatzvorschrift § 34 BauGB (Beirat für Raumentwicklung 2019, 9; Hölscher 

2023, 287). Für diese Flächen im Innenbereich einer Stadt besteht auch ohne Vorliegen eines Be-

bauungsplans Baurecht, da sich die Erteilung einer Baugenehmigung sich allein am Tatbestand des 

Einfügens des Bauvorhabens nach Art und dem Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise sowie 

der überbauten Grundstücksfläche in die nähere Umgebungsbebauung stützt (Difu, vhw 2017, 2). 

Resultierend daraus hat die Kommune bei der Hälfte der Bauvorhaben nur bedingte Handlungs-

möglichkeiten im Hinblick auf die konkrete Ausgestaltung des Vorhabens. VorhabenträgerInnen 

können bspw. nicht zu einer sozialgerechten Bodennutzung zur Schaffung von gefördertem Wohn-

raum verpflichtet werden, da die Erteilung einer Baugenehmigung durch das Kopplungsverbot 

nicht von sachfremden Gegenleistungen abhängig gemacht werden darf (Hölscher 2023, 320; 

Dörr 2019, 94). Als Folge werden Flächen im unbeplanten Innenbereich oftmals mit hohem Inwert-

setzungspotenzial von privaten Investoren für höherpreisigen Wohnraum entwickelt (Faller et al. 

2021, 44; Dörr 2019, 94) und eine Beteiligung der Vorhabenträger an den Kosten für soziale Infrastruk-

tur oder für andere Belange des Gemeinwohls bleibt aus (Hölscher 2023, 287).  

Um den Kommunen mehr Einflussmöglichkeiten und Handlungsspielraum beim Wohnungsneubau 

im Innenbereich einzuräumen, hat die aktuelle Bundesregierung auf Empfehlung der Baulandkom-

mission (vgl. Baulandkommission 2019, 7) mit dem Baulandmobilisierungsgesetz im Jahr 2021 das In-

strument des sektoralen Bebauungsplans zur Wohnraumversorgung eingeführt (BMWSB 2023). Dieses 

zeitlich befristete Instrument ermöglicht den Kommunen im Rahmen ihrer kommunalen Selbstver-

waltung, einen einfachen Bebauungsplan für ein Gebiet im unbeplanten Innenbereich aufzustellen, 

der lediglich Vorgaben zur Wohnraumversorgung beinhaltet. Ziel ist es, über die Vorgaben der Pla-

nersatzvorschrift nach § 34 BauGB hinaus, weitergehende Festsetzungen bezüglich des Wohnungs-

neubaus zu treffen und dadurch insbesondere preisgünstigen Wohnraum für einkommensschwache 

Bevölkerungsgruppen zu schaffen (Bunzel et al. 2023, 9). Zusätzlich zu der stärkeren Einforderung von 

bezahlbaren Wohnungsangeboten ermöglicht die Aufstellung eines sektoralen Bebauungsplans zur 

Wohnraumförderung die Festsetzung von Wohnnutzungen in Gebieten, die gemäß § 34 BauGB 

Wohngebäude ausschließen (Mock 2021, 400). Durch die Nutzung des Instruments kann die Kom-

mune folglich weitere Baurechtspotenziale für den Wohnungsbau ermöglichen. 

Mit dem Beschluss des Baulandmobilisierungsgesetzes haben die Kommunen nun seit Mai 2021 die 

Möglichkeit, sektorale Bebauungspläne zur Wohnraumversorgung aufzustellen. Da jedoch keine 

Übersicht über die Anzahl der aufgestellten oder sich in Aufstellung befindenden sektoralen Bebau-

ungspläne zur Wohnraumversorgung existiert, ist eine Einschätzung über die Verwendung des Instru-

ments in den Kommunen bislang nicht möglich. Zudem existieren zwar bereits einige Kommentare 

zum Gesetzestext (siehe u.a. Mitschang, Reidt 2022, Rn. 210j-210z; Söfker 2023, Rn 245h-245k; 

Spannowsky 2023, Rn. 154a-154x) und erste theoretische Einschätzungen zur Nutzung des Instru-

ments (siehe u.a. Schlotterbeck 2023; Wunderle 2023; DStGB, REDEKER SELLNER DAHS Rechtsanwälte 

2022), eine fallstudienbezogene Auseinandersetzung mit den möglichen Herausforderungen und 

Potenzialen bei der Anwendung des Instruments sowie eine Abschätzung möglicher Auswirkungen 

auf den Wohnungsmarkt liegt bislang aber noch nicht vor.  
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Der vorliegende Beitrag versucht vor diesem Hintergrund mittels einer Kommunalumfrage einen 

Überblick über die Anwendung des Instruments in der kommunalen Praxis zu geben. Zudem werden 

durch eine Fallstudienanalyse die Potenziale des Instruments im Hinblick auf die Baulandmobilisie-

rung zur Schaffung von bezahlbarem Wohnraum herausgearbeitet sowie die Herausforderungen 

bei der Anwendung erörtert. Der Beitrag basiert auf einer Masterarbeit an der TU Dortmund, die im 

Mai 2024 abgeschlossen wurde. 

Im Nachfolgenden werden dazu zunächst die Anwendungsvoraussetzungen, Festsetzungsmöglich-

keiten sowie die Zielsetzungen des sektoralen Bebauungsplans zur Wohnraumversorgung dargestellt 

(Abschnitt 2), bevor im Anschluss die Ergebnisse der Kommunalumfrage (Abschnitt 3) sowie der Fall-

studienanalyse (Abschnitt 4) dargestellt und diskutiert werden. Ziel ist es, den Beitrag des Instruments 

zur Baulandmobilisierung für die Schaffung bezahlbaren Wohnraums im unbeplanten Innenbereich 

zu untersuchen (Abschnitt 5). 

2 Das Instrument des sektoralen Bebauungsplans zur Wohnraumversor-

gung 

Das regulative Instrument des sektoralen Bebauungsplans besteht bereits seit 2007 im BauGB und 

hat sich bislang auf die Sektoren „zentrale Versorgungsbereiche nach § 9 Abs. 2a BauGB“ (seit 2007), 

„Vergnügungsstätten nach § 9 Abs. 2b BauGB“ (seit 2013) und „Störfallschutz nach § 9 Abs. 2c 

BauGB“ (seit 2017) beschränkt (Scheidler 2022, 201f.). Im Zuge der Diskussionen um die angespannte 

Wohnraumversorgung in Deutschland und diesbezügliche politische Handlungsmöglichkeiten 

wurde im Mai 2021 der sektorale B-Plan zur Wohnraumversorgung als vierter sektorale Bebauungs-

plan ins BauGB aufgenommen (Schlotterbeck 2023, 246). 

2.1 Anwendungsvoraussetzungen 

Der sektorale B-Plan zur Wohnraumversorgung ist ein einfacher Bebauungsplan, der sich nur auf 

Aussagen, welche die Wohnraumversorgung betreffen, bezieht und in den Regelungsbereich des 

§ 34 BauGB des unbeplanten Innenbereichs eingreift (Fachkommission Städtebau 2021, 7). Das In-

strument kann somit zum einen nur im Innenbereich einer Stadt angewendet werden und zum an-

deren dort nur für Bereiche aufgestellt werden, für die kein qualifizierter oder vorhabenbezogener 

Bebauungsplan besteht. Ausnahmen bilden Bereiche mit übergeleitetem altem Planrecht durch 

sog. Baulinien- und Baustufenpläne, welche als einfache Bebauungspläne behandelt werden (Mit-

schang 2021, 52). Darüber hinaus hat der Gesetzgeber das Instrument mit einer Befristung ins BauGB 

eingeführt. Die Aufstellung kann bis spätestens zum 31.12.2024 mit einem Aufstellungsbeschluss förm-

lich eingeleitet werden und der Satzungsbeschluss muss bis zum 31.12.2026 gefasst werden (Bunzel 

et al. 2023, 9). Ziel dieser Befristung ist es, das Instrument und dessen Auswirkungen nach Beendigung 

der Anwendungsfrist dahingehend zu evaluieren, „ob es ein geeignetes Mittel zur Sicherung bzw. 

Schaffung bezahlbaren Wohnraums sein kann“ (Bundesrat 2020, 15). 

2.2 Festsetzungsmöglichkeiten 

Mit der Einführung des sektoralen Bebauungsplans zur Wohnraumversorgung hat der Gesetzgeber 

der Kommune eine zweigeteilte Norm im BauGB bereitgestellt. Zum einen können mit § 9 Abs. 2d 

S. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB Festsetzungen speziell für die Förderung der Wohnraumversorgung getroffen 

werden und zum anderen durch § 9 Abs. 2d S. 2 BauGB ergänzende Festsetzungen bezüglich der 

Intensität der baulichen Nutzung, insb. dem Maß der baulichen Nutzung sowie den Abstandsflächen 

in den Bebauungsplan integriert werden (Hölscher 2023, 323). Bezüglich der wohnraumbezogenen 

Festsetzungsmöglichkeiten stehen der Kommune mit § 9 Abs. 2d S. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB verschiedene 

Festsetzungsvarianten zur Verfügung. Während mit § 9 Abs. 2d S. 1 Nr. 1 BauGB die Zulässigkeit von 

Wohngebäuden in zuvor nicht durch Wohnnutzung geprägten Bereichen erreicht werden kann, 

zielen § 9 Abs. 2d S. 1 Nr. 2 und 3 BauGB auf die Schaffung von förderfähigem und öffentlich geför-

dertem Wohnungsbau ab (Bunzel et al. 2023, 13). Dazu können zum einen Flächen festgelegt wer-

den, bei denen Wohnungen errichtet werden müssen, welche die baulichen Voraussetzungen und 

technischen Standards der sozialen Wohnraumförderung erfüllen müssen (§ 9 Abs. 2d S. 1 Nr. 2 

BauGB). Diese abstrakte Förderfähigkeit führt dazu, dass die Wohnungen die grundsätzliche Gebäu-

debeschaffenheit für eine Förderung gemäß den Bestimmungen der Länder vorzuweisen haben, 
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eine Vermietung gemäß den Förderbedingungen jedoch nicht erfüllt werden muss (Wun-

derle 2023, 305). Zum anderen können Kommunen Flächen in einem Bebauungsplan ausweisen, auf 

welchen ganzheitlich oder anteilig Wohnungen mit Miet- und Belegungsbindung errichtet werden 

müssen. Der Vorhabenträger wird durch § 9 Abs. 2d S. 1 Nr. 3 BauGB verpflichtet, die geltenden 

Förderbestimmungen der sozialen Wohnraumförderung beim Bau einzuhalten und sicherzustellen 

(Hölscher 2023, 327). Anders als beim Baurecht durch die Planersatzvorschrift des § 34 BauGB wird 

das Kopplungsverbot beim sektoralen Bebauungsplan zur Wohnraumversorgung aufgehoben und 

die Verpflichtung ist Bestandteil des Baurechts bzw. Genehmigungsvoraussetzung (Bunzel et al. 

2023, 14; Hölscher 2023, 327). 

2.3 Zielsetzungen 

Durch die Festsetzungsmöglichkeiten des § 9 Abs. 2d S. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB werden verschiedene 

wohnungspolitische Zielsetzungen verfolgt. Zum einen bietet die Festsetzung von Wohnnutzung in 

zuvor anders genutzten Bereichen einer Stadt die Möglichkeit, die städtebauliche Qualität dieser 

Gebiete durch Funktionsumwandlung aufzuwerten und diese städtischen Bereiche umstrukturieren 

(Wunderle 2023, 303; Mitschang 2021, 30). Eng verbunden damit ist die Zielvorstellung der Innenent-

wicklung. Durch die räumliche Beschränkung des sektoralen Bebauungsplans zur Wohnraumversor-

gung auf den unbeplanten Innenbereich können insbesondere Brachflächen oder Baulücken der 

im Zusammenhang bebauten Ortsteile einer Wohnnutzung zugeführt werden und eine kompakte 

Siedlungsstruktur geschaffen bzw. erhalten werden (Mitschang 2021, 30). Das Instrument soll zudem 

einen Beitrag zur Wohnraumversorgung leisten, indem durch die Festsetzungen bezüglich der Inten-

sität der baulichen Nutzung zusätzliche Bebauungsmöglichkeiten für die Errichtung von Wohnge-

bäuden geschaffen werden können (Wunderle 2023, 303). Ein besonderer Fokus des Instruments 

liegt auf der Steuerung der Ausgestaltung des neuen Wohnraums. Dies beinhaltet zum einen mit § 9 

Abs. 2d S. 1 Nr. 3 BauGB den Bau von Sozialwohnungen und zum anderen mit der Festsetzungsmög-

lichkeit in § 9 Abs. 2d S. 1 Nr. 2 BauGB die Schaffung von barrierefreien und altersgerechten Woh-

nungen im Sinne des förderfähigen Wohnungsbaus (Schlotterbeck 2023, 219). Insgesamt verspricht 

sich der Gesetzgeber durch die Kopplung der Baurechtserweiterung an die Schaffung bezahlbarer 

Wohnungsangebote einen deutlichen Anstieg des Anteils an geförderten Wohnungen im Innenbe-

reich (Bunzel et al. 2023, 8).  

Der unbeplante Innenbereich ist tendenziell durch hochpreisigen Wohnungsbau gekennzeichnet, 

da die Kommune auf die Preisgestaltung der neuen Wohnungen durch das bestehende Baurecht 

nach § 34 BauGB nur sehr eingeschränkt Einfluss nehmen kann (Städteverband Schleswig-Holstein 

2023, 21). Findet folglich eine Verpflichtung zum Bau von sozial geförderten Wohnungen mit Miet-

preisbindung durch den Bebauungsplan zur Wohnraumversorgung statt, kann die Kommune be-

stimmte Mietpreisniveaus im Wohnungsneubau sicherstellen und für den Bindungszeitraum einen 

positiven Einfluss auf die Mietpreisentwicklung in der Stadt nehmen. Eine weitere kommunale Steu-

erungsmöglichkeit, die mit dem sektoralen Bebauungsplan zur Wohnraumversorgung ermöglicht 

wird, ist die Förderung der Durchmischung in Bestandsquartieren (Wunderle 2023, 306). Die Festset-

zung von geförderten Wohnungen kann sowohl horizontal in der Fläche als auch vertikal innerhalb 

eines Gebäudes vorgenommen werden, sodass entweder einzelne Geschosse oder auch einzelne 

Wohnungen den Standards des Sozialwohnungsbaus darstellen. Ziel der anteiligen Schaffung von 

geförderten Wohnungen innerhalb eines Gebäudes ist es, unterschiedliche Einkommensschichten 

räumlich zu vereinen und dadurch Ghettoisierungs- oder Segregationsentwicklungen präventiv zu 

verhindern (ebd., 312) 
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Eigene Darstellung  

3 Anwendung des Instruments in der kommunalen Praxis 

Um die Nutzung des Instruments in den deutschen Kommunen ca. zweieinhalb Jahre nach der Ein-

führung zu evaluieren, wurde im November 2023 eine Kommunalumfrage durchgeführt. Da insbe-

sondere Groß- und große Mittelstädte von einer angespannten Wohnraumsituation betroffen sind, 

bilden sie den Untersuchungsraum der deutschlandweiten Kommunalumfrage. Gemäß der Einord-

nung der Stadt- und Gemeindetypen des BBSR (ebd. 2023) richtete sich die Umfrage somit an die 

195 Kommunen in Deutschland, welche zum Gebietstand 31.12.2021 eine Bevölkerungsanzahl von 

mindestens 50.000 EinwohnerInnen aufwiesen (Statistisches Bundesamt 2023).  

Nach Beendigung des Umfragezeitraums am 01.12.2023 haben insgesamt 112 Kommunen eine 

Rückmeldung abgegeben, ob diese in ihrem Gemeindegebiet einen sektoralen B-Plan zur Wohn-

raumversorgung aufstellen oder sich aktuell in der Planungs- und Vorbereitungsphase für die Auf-

stellung befinden. Die Kommunalumfrage weist somit eine Rücklaufquote von 59,3 % auf. Elf der 112 

Kommunen haben die Kommunalumfrage im Laufe der Beantwortung abgebrochen oder nur per 

E-Mail eine Rückmeldung zur Nutzung abgegeben. Da die Beantwortung der Frage zur Nutzung des 

Instruments als Filterfrage entscheidend für die Teilnahme ist, werden diese Kommunen ebenfalls in 

die Auswertung einbezogen.  

Von den 112 Kommunen, die nach der Beendigung des Umfragezeitraums am 01.12.2023 eine Rück-

meldung über die Nutzung des Instruments abgegeben haben, gaben fünf Kommunen an, dieses 

in ihrer kommunalen Planungspraxis implementiert zu haben und mindestens einen Aufstellungsbe-

schluss eines sektoralen Bebauungsplans zur Wohnraumversorgung erwirkt zu haben. Das Instrument 

wird in den Städten München, Hamburg, Regensburg, Trier und Hanau genutzt, welche alle der 

Gemeindeklassifizierung der Großstädte zugeordnet sind. Zudem weisen die Städte alle einen an-

gespannten Wohnungsmarkt auf. Die Stadt München nutzt das Instrument bereits in beachtlichem 

Umfang und hat im November 2023 bereits acht sektorale Bebauungspläne zur Wohnraumversor-

gung im Aufstellungsverfahren. Die Abbildung 2 zeigt die an der Kommunalumfrage teilgenomme-

nen Städte und hebt darstellerisch die Städte hervor, die bislang mindestens einen sektoralen Be-

bauungsplan zur Wohnraumversorgung aufstellen. Es wird deutlich, dass das Instrument in verschie-

denen Bundesländern eingesetzt wird.  

Abb. 1: Ziele des sektoralen Bebauungsplans zur Wohnraumversorgung  
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Eigene Darstellung ohne Maßstab; Grundlage BKG 2024; Städte, die das Instrument nutzen, sind orange dar-

gestellt  

Werden die räumlichen Stadtbereiche betrachtet, für die sich ein sektoraler Bebauungsplan in der 

Aufstellung befindet, wird deutlich, dass das Instrument bislang primär für Bereiche genutzt wird, in 

denen die Wohnnutzung bereits vorherrschend ist oder wo Wohnnutzungen im Stadtkern erweitert 

werden sollen. Obwohl das Instrument mit der Festsetzung in § 9 Abs. 2d S.1 Nr.1 BauGB die Möglich-

keit einräumt, auch in Gewerbegebieten Wohnnutzungen verträglich zu integrieren, hat bislang 

keine der befragten Kommunen für diese Stadtbereiche einen sektoralen Bebauungsplan zur Wohn-

raumversorgung aufstellt. Eine Umwandlung und Aufwertung bestehender Gewerbequartiere zu 

Gunsten von Wohnzwecken wird folglich nicht verfolgt. Hauptzielsetzung der befragten Städte bil-

det die Wohnraumbereitstellung und insbesondere die Realisierung von Sozialwohnungen, welche 

durch die Festsetzungsoption in § 9 Abs. 2d S.1 Nr. 3 BauGB ermöglicht wird (s. Abb. 3) 

Abb. 2: Städte mit einer Rückmeldung über die Nutzung sektoraler Bebauungspläne zur Wohn-

raumversorgung  
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Eigene Darstellung  

Zum Zeitpunkt der Umfrage im November 2023 befanden sich in den befragten Kommunen bis auf 

einen sektoralen Bebauungsplan zur Wohnraumversorgung in Regensburg alle anderen Pläne noch 

im Aufstellungsverfahren. Resultierend daraus wird deutlich, dass ca. zweieinhalb Jahre nach der 

Einführung des Instruments erst ein Satzungsbeschluss verabschiedet werden konnte. Darüber hinaus 

gaben vier Kommunen an, sich in der Planungs- und Vorbereitungsphase eines sektoralen Bebau-

ungsplans zur Wohnraumversorgung zu befinden. Diese haben zwar das Aufstellungsverfahren noch 

nicht eingeleitet, diskutieren und prüfen allerdings, ob das Instrument dort in Zukunft angewendet 

werden kann. Als Hauptgrund, weshalb das Instrument bislang noch nicht genutzt wird, gaben diese 

Städte an, dass die rechtlichen Herausforderungen und Unsicherheiten hoch sind und personelle 

Ressourcen in der Verwaltung fehlen. 

Rund 93 % der Kommunen, die an der Kommunalumfrage teilgenommen haben, nutzten zum Um-

fragezeitpunkt weder das Instrument des sektoralen B-Plans zur Wohnraumversorgung noch befan-

den diese sich in der Planungs- und Vorbereitungsphase eines Aufstellungsbeschlusses. Als Begrün-

dung für diese Zurückhaltung geben die Kommunen unterschiedliche Ursachen an (s. Abb. 4). Als 

Hauptgründe werden insbesondere die rechtlichen Unsicherheiten sowie der Personalmangel in 

den Verwaltungen identifiziert. Die Kommunalumfrage bestätigt daher die These, dass aufgrund von 

Rechtsunsicherheiten das Instrument nur sehr zurückhaltend genutzt wird (Hölscher 2023, 248). 

 

Eigene Darstellung   

Abb. 3: Motive zur Nutzung des Instruments in den fünf Städten, welche das Instrument bislang an-

wenden 

Abb. 4: Gründe für die Nicht-Nutzung des Instruments 
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Rechtliche Herausforderungen stellen darüber hinaus auch im Anwendungsprozess die größte Her-

ausforderung dar (s. Abb. 5). Vier der fünf Kommunen gaben dazu an, im Verlauf des Aufstellungs-

prozesses mit rechtlichen Herausforderungen oder Unsicherheiten konfrontiert gewesen zu sein. 

Während die Widerstände durch EigentümerInnen bei nur 4,7 Prozent der befragten Kommunen als 

eine Begründung für die Nicht-Nutzung des Instruments angeführt wird, spielen diese im Aufstellungs-

prozess eines sektoralen Bebauungsplans jedoch eine größere Rolle. Sowohl in München als auch in 

Trier stellen Widerstände durch die betroffenen EigentümerInnen eine Herausforderung im Aufstel-

lungsprozess dar.  

 

Eigene Darstellung 

4 Steuerung des Wohnungsneubaus im unbeplanten Innenbereich  

Aufbauend auf der Kommunalumfrage wurde in einem zweiten Schritt anhand einer Fallstudien-

analyse die Nutzung des Instruments in der Planungspraxis tiefergehend untersucht. Ziel war es, die 

in der Kommunalumfrage genannten Potenziale und Herausforderungen des sektoralen B-Plans zur 

Wohnraumversorgung anhand konkreter Fallstudien zu analysieren und den potenziellen Beitrag des 

Instruments zur Baulandmobilisierung für die Schaffung bezahlbaren Wohnungsneubaus im unbe-

planten Innenbereich zu diskutieren. Dazu wurden als Fallstudienräume die Stadt München sowie 

die Stadt Hamburg ausgewählt. Die Auswahl begründet sich damit, dass die Stadt München mit der 

Aufstellung von insgesamt acht sektoralen Bebauungsplänen eine Vorreiterrolle einnimmt und die-

ses Instrument bereits im großen Maße in die kommunale Praxis integriert hat. Die Stadt Hamburg 

befindet sich zum Zeitpunkt der Fallstudienanalyse ebenfalls im Aufstellungsverfahren für drei sekto-

rale Bebauungspläne zur Wohnraumversorgung, sodass bei der Betrachtung beider Fallstudien-

räume Informationen und Erfahrungen aus verschiedenen Verfahren abgeleitet werden können. 

Zur Analyse des Aufstellungsprozesses wurden jeweils zwei Verfahren in den Fallstudienräumen Ham-

burg (Jenfeld 30, Eppendorf 3) und München (B-Plan Nr. 2172: Hohenzollernkarree, B-Plan Nr. 2191: 

Saarstraße) betrachtet. 

4.1 Potenziale des sektoralen Bebauungsplans zur Wohnraumversorgung 

Da in den Großstädten großflächige Entwicklungspotenziale nur noch in sehr geringem Maße vor-

handen sind, streben die Städte in Zukunft vermehrt eine kleinteilige Nachverdichtung im Bestand 

an. Der Siedlungszusammenhang ist im Regelfall durch eine gute Infrastruktur gekennzeichnet, so-

dass zur Realisierung neuer Wohneinheiten im unbeplanten Innenbereich oftmals lediglich woh-

nungsbaubezogene Festsetzungen getroffen werden müssen. In diesen Stadtbereichen ermöglicht 

die Aufstellung eines sektoralen Bebauungsplans zur Wohnraumversorgung durch das Wegfallen 

nicht notwendiger Verfahrensschritte eine Verkürzung des Aufstellungsprozesses im Vergleich zum 

qualifizierten Bebauungsplan (Fachkommission Städtebau 2021, 10; Interview Bezirksamt Wandsbek 

2024; Interview Referat für Stadtplanung und Bauordnung München 2024). Zusätzlich dazu lässt die 

Abb. 5: Herausforderungen im Anwendungsprozess in den fünf Städten, welche das Instrument bis-

lang nutzen  
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vorliegende Situation in den Bestandsquartieren oftmals eine Bebauungsplanaufstellung im verein-

fachten Verfahren (§13 BauGB) oder im beschleunigten Verfahren als Bebauungsplan der Innen-

entwicklung (§13a BauGB) zu. Der sektorale Bebauungsplan zur Wohnraumversorgung kann somit 

dort angewendet werden, wo kein qualifiziertes Bebauungsplanverfahren erforderlich ist und klassi-

sche Wohnfolge- bzw. Infrastrukturnutzungen nicht festgesetzt werden müssen (Interview Referat für 

Stadtplanung und Bauordnung München 2024).  

Im Hinblick auf die Realisierung preisgünstigen Wohnraums im unbeplanten Innenbereich ermöglicht 

das Instrument erstmalig die Festsetzung von Wohneinheiten, die den aktuellen Förderbestimmun-

gen der sozialen Wohnraumförderung entsprechen. Besonders in Stadtteilen wie Schwabing West 

in München und Eppendorf in Hamburg, welche durch ein sehr hohes Mietpreisniveau gekennzeich-

net sind, eignet sich die Anwendung des sektoralen Bebauungsplans zur Wohnraumversorgung, um 

den Anteil geförderter Wohneinheiten zu erhöhen und Einfluss auf die Mietpreisgestaltung im Woh-

nungsneubau zu nehmen. In den zentralen und dicht besiedelten Stadtteilen sind aufgrund der ho-

hen Mietniveaus aktuell sehr große Refinanzierungsmöglichkeiten im Wohnungsneubau möglich, so-

dass dort vermehrt hochpreisiger, frei finanzierter Wohnungsbau realisiert wird (Städteverband 

Schleswig-Holstein 2023, 21). In solchen Situationen kann die Kommune nun mit dem Instrument an-

setzen und die Schaffung preisgebundenen Wohnraums in § 34er-Gebieten einfordern (Interview 

Referat für Stadtplanung und Bauordnung München 2024). Das Kopplungsverbot wird somit mit der 

Nutzung des sektoralen Bebauungsplans ausgesetzt. 

Die Analyse ausgewählter Aufstellungsverfahren in München und Hamburg macht zudem deutlich, 

dass mit der Aufstellung des sektoralen B-Plans in den meisten Fällen auch eine Erweiterung des 

Baurechts einhergeht. Die Kommune schafft dazu weitere Baurechtspotenziale, welche über die 

Bebauungsmöglichkeiten des § 34 BauGB sowie des älteren zugrundeliegenden einfachen Pla-

nungsrechts hinausgehen. Resultierend daraus soll zum einen eine höhere Auslastung erzielt werden, 

sodass verfügbare Flächen effizienter für den Wohnungsneubau genutzt werden. Zum anderen kön-

nen durch die Erhöhung der städtebaulichen Dichte Bodenwertsteigerungen entstehen, sodass die 

Verpflichtung zur Schaffung von Sozialwohnungen ausgeglichen wird und finanzielle Anreize zur Mo-

bilisierung gegeben werden (Interview Bezirksamt Wandsbek 2024; Interview Bezirksamt Hamburg-

Nord 2024). Der sektorale Bebauungsplan zur Wohnraumversorgung hat somit das Potenzial, eine 

kooperative Baulandmobilisierung für den Wohnungsneubau zu erzielen, in dem sowohl die Stadt 

als auch der Grundeigentümer oder die Grundeigentümerin Vorteile durch die Aufstellung haben. 

In den sektoralen Bebauungsplanverfahren Jenfeld 30 in Hamburg sowie im Hohenzollernkarree in 

München sind die Plangebietsflächen jeweils im Eigentum der städtischen Wohnungsgesellschaft. 

Während sich in Hamburg die Plangebietsflächen bereits vor Beginn des Verfahrens im städtischen 

Eigentum befanden, hat die Stadt München in der B-Planaufstellung die Flächen des Hohenzollern-

karrees vom privaten Eigentümer erworben. Die Städte hatten folglich auf diesen Flächen bereits 

erhöhte Handlungs- und Gestaltungsmöglichkeiten im Hinblick auf die Ausgestaltung der Wohnnut-

zungen. Da die städtische Gesellschaft jedoch nicht ohne weiteres Wohnungen unter dem Miet-

niveau auf einem privat erworbenen Grundstück anbieten darf, und zusätzlich zur Umsetzung öf-

fentlich geförderter Wohneinheiten auch weitere Flächenentwicklungen vorgenommen werden 

sollen, ist in beiden Fällen auch für die städtische Tochtergesellschaft eine planungsrechtliche 

Grundlage im Hinblick die Rechtsverbindlichkeit bodenrechtlicher Regelungen notwendig. Die Auf-

stellung der sektoralen Bebauungspläne zur Wohnraumversorgung legt dazu die rechtlichen Rah-

menbedingungen für die Weiterentwicklung des Bestandes fest und gibt für die Zukunft allen betei-

ligten Akteuren planungsrechtliche Sicherheit (Interview Bezirksamt Wandsbek 2024). 

4.2 Herausforderungen bei der Anwendung des sektoralen Bebauungsplans zur 

Wohnraumversorgung  

In der Kommunalumfrage gaben Kommunen an, dass in deren Gemeindegebiet keine Anwen-

dungsgebiete für die Nutzung des sektoralen Bebauungsplans zur Wohnraumversorgung vorliegen. 

Da die Anwendungsvoraussetzungen und Festsetzungsmöglichkeiten durch § 9 Abs.2d BauGB 

rechtlich festgelegt sind, ist das Instrument auf die Anwendung im unbeplanten Innenbereich limi-

tiert und beschränkt sich lediglich auf die Festsetzung von Wohnnutzungen. Resultierend daraus 

müssen Kommunen vor der Aufstellung zuerst entsprechende innerstädtische Potenzialflächen für 

die Anwendung eines sektoralen Bebauungsplans zur Wohnraumversorgung identifizieren (Interview 

Referat für Stadtplanung und Bauordnung München 2024). Die systematische Untersuchung nach 

Anwendungsgebieten ist mit einem hohen Ermittlungs-, Prüf- und Bewertungsaufwand verbunden, 
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welcher insbesondere vor dem Hintergrund fehlender personeller Ressourcen in der Kommunalver-

waltung und einem Informationsdefizit über die Rahmenbedingungen im Bestand oftmals nur 

schwer leistbar ist (Referat für Stadtplanung und Bauordnung LHM 2023, 13; Interview Referat für 

Stadtplanung und Bauordnung München 2024).  

Zudem können in einem sektoralen Bebauungsplan zur Wohnraumversorgung keine Wohnfolge- 

und Infrastrukturnutzungen festgesetzt werden. Dies führt dazu, dass nur Flächen für die Aufstellun-

gen eines sektoralen Bebauungsplans infrage kommen, für die diesbezüglich keine Regelungsbe-

darfe bestehen (Referat für Stadtplanung und Bauordnung LHM 2023, 5; Interview Bezirksamt Ham-

burg-Nord 2024). Je komplexer die Siedlungsstruktur im Hinblick auf z.B. die Erschließung oder Frei-

raum- und Lärmthematik ist, desto schwieriger wird es folglich, Anwendungsfälle für die Nutzung des 

Instruments zu finden (Interview Bezirksamt Hamburg-Nord 2024). Eine juristische Einordung, die sich 

mit der rechtlichen Auslegung des Festsetzungskatalogs auseinandersetzt, hat aufgrund fehlender 

Praxisfälle noch nicht stattgefunden. Im Hinblick auf die Identifizierung möglicher Anwendungsge-

biete erschwert diese Unsicherheit die Nutzung des Instruments. 

Eine weitere Unsicherheit für die Kommunen geht mit der zeitlichen Befristung des Instruments im 

Baugesetzbuch einher. Die Kommunen haben nur noch bis Ende 2024 Zeit, Gebrauch von dem In-

strument zu machen. Der Gesetzgeber verspricht sich von der befristeten Einführung die Möglichkeit, 

die Anwendung und die Effekte des neuen Instruments nach der dreieinhalbjährigen Laufzeit zu 

evaluieren (Bundesrat 2020, 15). Die Befristung ist aus Sicht der Kommunen jedoch kritisch zu be-

trachten, da diese die kommunalen Arbeitsweisen und Anforderungen nicht ausreichend berück-

sichtigt. Die Kommune hat die Verantwortung, im Rahmen ihrer kommunalen Selbstverwaltung mit 

Weitblick langfristige Planungsentscheidungen zu treffen. Zudem wird von dieser ein rechtssicheres 

Handeln erwartet, sodass die befristete Einführung des sektoralen Bebauungsplans zur Wohnraum-

versorgung insgesamt ein gewisses Risiko im Hinblick auf dessen Anwendbarkeit mit sich bringt. Zu-

dem kann es trotz der Beschleunigung oder Vereinfachung des Verfahrens zu nicht vorhersehbaren 

Verzögerungen im Aufstellungsprozess kommen, welche eine Einhaltung der zeitlichen Fristen des 

Instruments erschweren oder ggf. sogar unmöglich machen können (Interview Referat für Stadtpla-

nung und Bauordnung München 2024). 

Die reine Verfahrensbeschleunigung durch die Wahl des sektoralen Bebauungsplans zur Wohnraum-

versorgung erzielt keine Wirkung, wenn im Aufstellungsprozess – ähnlich zu anderen Planaufstellungs-

verfahren – Planinhalte langwierig diskutiert werden und abgeklärt werden müssen (Interview Bezirk-

samt Hamburg-Nord 2024). Eine wichtige Grundlage für die Anwendung ist es folglich, die Akzep-

tanz des Vorhabens sicherzustellen und eine kooperative Planaufstellung anzuvisieren. Die große 

Herausforderung liegt darin, dass die EigentümerInnen die Festsetzung von geförderten Wohnein-

heiten in einem sektoralen Bebauungsplan oftmals als starken Eingriff in die Eigentumsrechte anse-

hen könnten. Insbesondere in Stadtteilen mit einem hohen Mietpreisniveau wird der kommunale 

Zugriff auf die Widmung der Wohnungen als starke Belastung wahrgenommen, da die Renditeer-

wartungen durch die Festsetzung von Sozialwohnungen mit Mietpreisbindungen reduziert werden. 

Vor diesem Hintergrund wird es als wichtig erachtet, die Ziele und Legitimation des Instruments, u.a. 

wie mit dem Grundsatzbeschluss der Stadt München, transparent zu kommunizieren (Interview Re-

ferat für Stadtplanung und Bauordnung München 2024). 

Darüber hinaus wird durch die Betrachtung der sektoralen Bebauungsplanverfahren in München 

und Hamburg deutlich, dass im Zuge der Aufstellung auf den Plangebietsflächen fast immer weitere 

Baurechtspotenziale identifiziert wurden. Diese erweitern das bestehende Baurecht auf den Flä-

chen, sodass planungsbedingte Bodenwertsteigerungen zugunsten der EigentümerInnen ausgelöst 

werden. Entstehen durch die Aufstellung des sektoralen Bebauungsplans und damit einhergehend 

der Einforderung von Sozialwohnungen Planungsschäden für die EigentümerInnen, können Entschä-

digungsansprüche geltend gemacht werden (Mitschang 2021, 56). Die Herausforderung liegt u.a. 

darin, die prägende Umgebungsbebauung der betreffenden Grundstücke und der Grundstücke 

selbst im für Entschädigungsansprüchen relevanten Zeitraum auf alle baurechtlich relevanten Bau-

rechtssteigerungen zu prüfen. Ziel ist es, den möglichen Eingriff in die Eigentumsrechte nach Art 14 

Abs. 1 GG bzw. deren Wert abschätzen zu können, da sonst das Risiko von Klagemöglichkeiten der 

EigentümerInnen gegen die Gemeinde als durchaus hoch eingeschätzt werden kann (Interview 

Referat für Stadtplanung und Bauordnung München 2024). Im Kontext der Neueinführung des In-

struments können daher für die Kommunen besonders aufgrund fehlender Erfahrungen im Hinblick 

auf Risiken möglicher Entschädigungsanforderungen Rechtsunsicherheiten bei der Anwendung ent-

stehen. 
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Unklar ist zudem, wie ein sektorales Bebauungsplanverfahren ohne die Mitwirkbereitschaft der Ei-

gentümerInnen stattfinden kann. Da die Verpflichtung zur Realisierung von geförderten Wohnungen 

durch die EigentümerInnen sowohl in München als auch in Hamburg vor Satzungsbeschluss vertrag-

lich geredet werden muss, stellt sich die Frage, inwieweit das Verfahren ohne diese Erklärung erfolg-

reich abgeschlossen werden kann. In dem Kontext schlägt die Stadt Hamburg vor, die Verpflichtung 

unabhängig von den Eigentümern und EigentümerInnen im Grundbuch zu regeln. Diesbezüglich 

hat der Gesetzgeber jedoch keine Aussage getroffen, um die Schaffung von Wohnungen, die die 

geltenden Förderbedingungen der sozialen Wohnraumförderung erfüllen, dinglich abzusichern (In-

terview Bezirksamt Hamburg-Nord 2024)  

Insgesamt wird deutlich, dass die fehlende Erfahrung im Umgang mit dem sektoralen Bebauungs-

plan zur Wohnraumversorgung zu Unsicherheiten in den Kommunen führt. Die Aufgabe der Kommu-

nalverwaltungen ist es daher, das Instrument für die beteiligten Akteure aus der Politik und Öffent-

lichkeit in seinen Grundzügen und Potenzialen verständlich zu erläutern (Interview Bezirksamt Wands-

bek 2024). Zur Legitimation muss das Instrument daher entsprechend kommuniziert und greifbar ge-

macht werden. 

5 Beitrag zur Schaffung von bezahlbarem Wohnungsneubau  

Das Instrument des sektoralen Bebauungsplans zur Wohnraumversorgung wurde primär mit dem Ziel 

eingeführt, eine Lücke im Planungsrecht zu schließen, sodass die Festsetzung zur verpflichtenden 

Realisierung geförderter Wohnungen im unbeplanten Innenbereich ermöglicht wird. Folglich kön-

nen durch das Instrument erstmalig Wohnungen, die mit den Mitteln der sozialen Wohnraumförde-

rung errichtet werden müssen, von VorhabenträgerInnen eingefordert werden. Dies stellt eine deut-

liche Erweiterung des Planungsrechts dar und sorgt dafür, dass nicht nur freifinanziertes oder förder-

fähiges Wohnen entsteht, sondern auch Wohnungen gebaut werden, die die konkreten Mietpreis- 

und Belegungsbindungen erfüllen. Resultierend daraus kann die Kommune durch das Instrument 

Einfluss auf die Mietpreisgestaltung der neuen Wohnungen nehmen und leistet dadurch einen Bei-

trag zu mehr bezahlbarem Wohnungsneubau. Wendet die Kommune den sektoralen Bebauungs-

plan zur Wohnraumversorgung konsequent und großflächig an, kann die Mietpreisentwicklung in 

der Stadt durch die Mietpreisbindungen positiv beeinflusst werden. Da aktuell allerdings nur wenige 

Anwendungsgebiete vorliegen, ist eine allgemeinstädtische Mietpreisdämpfung allein durch die 

Aufstellung von sektoralen Bebauungsplänen nicht erwartbar und es bedarf einer Anwendung wei-

terer Instrumente zum bezahlbaren Wohnungsneubau.  

Die Festsetzung nach § 9 Abs. 2d S. 1 Nr. 3 BauGB ermöglicht den Kommunen die geförderten Woh-

nungen sowohl horizontal als auch vertikal zu gliedern, sodass entweder einzelne Wohnungen, Ge-

schosse oder ganze Gebäude mit Mitteln der sozialen Wohnraumförderung gebaut werden müs-

sen. Für die Kommune hat dies den Vorteil, dass Wohnraum für verschiedene Zielgruppen in einem 

Gebäude gebündelt werden und somit Segregations- oder Ghettoisierungstendenzen entgegen-

gewirkt werden kann. Da die beiden Fallstudienstädte München und Hamburg zudem unterschied-

liche Förderschwerpunkte für verschiedene Zielgruppen etabliert haben, wird auch bei einem hö-

heren Anteil geförderter Wohnungen nicht nur Wohnraum für die einkommensschwächsten Haus-

halte realisiert. Die beiden Städte fördern dazu auch die Wohnraumbereitstellung für Haushalte, 

welche zwar über den landesspezifisch festgelegten Einkommensgrenzen für Sozialwohnungen lie-

gen, aber dennoch mehr als 30 % ihres Einkommens fürs Wohnen aufwenden müssen. 

Die Festsetzungen nach § 9 Abs. 2d S. 1 BauGB allein führen jedoch nicht zu einer Mobilisierung der 

Flächen zu Wohnbauzwecken. Für die quantitative Schaffung zusätzlicher Wohnungen im unbe-

planten Innenbereich bedarf es einer Identifizierung weiterer Baurechtspotenziale. Dazu kann ins-

besondere das Maß der baulichen Nutzung in Bestandsquartieren vor dem Hintergrund der Nach-

verdichtung durch die Festsetzungen in § 9 Abs. 2d S. 2 BauGB erhöht werden. Mit dem Instrument 

können somit planungsrechtliche Voraussetzungen geschaffen werden, welche über das beste-

hende Planungsrecht nach § 34 BauGB hinausgehen. Anhand der Fallstudienanalyse wird deutlich, 

dass die Erweiterung des Baurechts zum einen dazu führt, dass die EigentümerInnen über ein höhe-

res Inwertsetzungspotenzial auf ihrem Grundstück verfügen und eine ggf. durch die Schaffung ge-

förderter Wohnungen eintretende Wertminderung ausgleichen können. Zudem wird durch die er-

höhten Baurechtsmöglichkeiten die Mitwirkungsbereitschaft der EigentümerInnen gefördert, sodass 
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mit weniger Verzögerungen durch die EigentümerInnen gerechnet werden kann. Beide Auswirkun-

gen könnten dazu beitragen, dass die Motivation zur Baulandmobilisierung für die Umsetzung des 

Vorhabens gesteigert wird.  

Neben einer Erweiterung des Baurechts kann der sektorale Bebauungsplan zur Wohnraumversor-

gung genutzt werden, um erstmalig Wohnnutzung in Gebieten zu erlauben, die zuvor nicht durch 

Wohnnutzung geprägt waren. Sowohl die Kommunalumfrage als die Fallstudienanalyse zeigen je-

doch, dass diese Möglichkeit von den Kommunen bislang nicht wahrgenommen wird. Grund dafür 

ist, dass oftmals die Anwendungsvoraussetzungen für den sektoralen Bebauungsplan zur Wohn-

raumversorgung nicht vorliegen, da weitere Wohnfolge- und Infrastrukturfestsetzungen getroffen 

werden müssen. Für die Umnutzung und die Aufwertung von Quartieren, die nicht durch Wohnnut-

zung geprägt sind, leistet der sektorale Bebauungsplan daher vermutlich keinen Beitrag. 

5.1 Befristung des Instruments 

Der Gesetzgeber hat die befristete Einführung des Instruments mit dem spätesten Satzungsbeschluss 

bis Ende 2026 dadurch legitimiert, dass die Auswirkungen des Instruments erst evaluiert werden sol-

len, bevor dieses langfristig ins BauGB integriert wird. Der Deutsche Städtetag hat diesen kurzen Be-

fristungsraum gemeinsam mit dem Deutschen Landkreistag sowie dem Deutschen Städte- und Ge-

meindebund (ebd. 2020, 5f.) kritisiert, da insbesondere Aussagen über den Mehrwert des Instruments 

erst nach der Umsetzung getroffen werden können, welche meist mehrere Jahre nach dem Auf-

stellungsbeschluss erfolgt. Die Kommunen haben durch die Befristung insgesamt nur dreieinhalb 

Jahre nach dem Inkrafttreten des Baulandmobilisierungsgesetzes die Möglichkeit das Instrument zu 

nutzen. Vor dem Hintergrund, dass die Einführung neuer Instrumente zuerst Skepsis und Unsicherheit 

mit sich bringt, reicht dieser Anwendungszeitraum laut Hölscher (ebd. 2023, 331) nicht dazu aus, 

ausreichend praktische Erfahrungen aus den Anwendungsbeispielen für die Evaluation zu gewin-

nen. Diese Aussagen können durch die Kommunalumfrage deutlich bestätigt werden, da ein Jahr 

vor dem Auslaufen des Instruments dieses nur von fünf der 112 befragten Groß- und großen Mittel-

städten in der Planungspraxis genutzt wird. Es ist davon auszugehen, dass der konkrete Beitrag des 

Instruments für die Baulandmobilisierung zu Wohnbauzwecken daher aufgrund von nicht ausrei-

chenden Anwendungsbeispielen auch vom Gesetzgeber nur eingeschränkt beurteilt werden kann.  

Zudem ist fraglich, ob bis zum Ablauf der Aufstellungsfrist weitere sektorale Bebauungsplanverfahren 

eingeleitet werden. Etwa 40 Prozent der befragten Kommunen sprechen sich gegen eine unbefris-

tete Integration des Instruments ins BauGB aus. Diese kritisieren hierbei u.a. die praktische Relevanz 

des Instruments und fordern stattdessen eine Verschlankung der Gesetzeslandschaft. Die Festset-

zung zur Errichtung geförderter Wohneinheiten soll demnach in den allgemeinen Festsetzungskata-

log nach § 9 BauGB eingefügt werden oder das Kopplungsverbot bei Neubauprojekten im unbe-

planten Innenbereich abgeschafft werden. 

5.2 Nutzung flankierender Instrumente zur Förderung des Instruments 

Um die Nutzung des Instruments in der kommunalen Planungspraxis zu fördern, bedarf es einer kom-

binierten Anwendung des sektoralen Bebauungsplans zur Wohnraumversorgung mit anderen Instru-

menten zur Baulandmobilisierung.  

Zum einen sollten in den Kommunen ausreichend Informationen bezüglich der Nachverdichtungs-

potenziale im Innenbereich vorliegen, sodass eine fundierte Erfassung, Analyse und Beurteilung po-

tenzieller Anwendungsgebiete für die Aufstellung des sektoralen Bebauungsplans vorgenommen 

werden können. Dies bildet die Grundlage für die Entscheidung, ob die Rahmenbedingungen eine 

Nutzung des Instruments in Abgrenzung zum qualifizierten Bebauungsplan oder einem vorhabenbe-

zogenen Bebauungsplan ermöglichen. Aus diesem Grund ist die Nutzung von Baulücken- und 

Brachflächenkatastern oder die Durchführung von Baulandumfragen zur Identifizierung von poten-

ziellen Anwendungsräumen des sektoralen Bebauungsplans zur Wohnraumversorgung sinnvoll.  

Darüber hinaus wird anhand der Fallstudienanalyse deutlich, dass Kommunen die Umsetzung der 

Festsetzungen durch die Nutzung flankierender Rechtsinstrumente deutlich verbessern können. Dies 

beinhaltet die Verpflichtung zur Realisierung von gefördertem Wohnraum durch eine vertraglich 

geschlossene Verpflichtungserklärung wie den Durchführungsvertrag oder einen städtebaulichen 

Vertrag gem. § 12 BauGB. Die Stadt München und die Stadt Hamburg machen zudem von dem 
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Instrument des vereinfachten und beschleunigten Verfahrens nach § 13 und § 13a BauGB Ge-

brauch, um das Aufstellungsverfahren zeitlich zusätzlich zu verkürzen. Besonders vor dem Hinter-

grund, dass in Deutschland in den kommenden Jahren jährlich 400.000 Wohnungen geschaffen 

werden sollen, kann die Verfahrensbeschleunigung zu einer zügigeren Planaufstellung beitragen. 

Bei der Betrachtung der Verfahren in München und Hamburg konnte festgestellt werden, dass die 

Städte die Umsetzung der Vorhaben über den Einsatz von regulativen Instrumenten hinaus über 

kooperative Vereinbarungen absichern. Bauverpflichtungen bspw. Baugebote werden aus diesem 

Grund laut der Kommunalumfrage von keiner der Städte genutzt, die einen sektoralen Bebauungs-

plan zur Wohnraumversorgung aufstellen. Vielmehr setzen die Kommunen auf die Durchführung ei-

nes kooperativen Verfahrens, um die Mitwirkungsbereitschaft und damit auch die Planverwirkli-

chung zu steigern. Die Baulandmobilisierung zu Wohnbauzwecken im Geltungsbereich eines sekto-

ralen Bebauungsplans ist zudem besonders wahrscheinlich, wenn die Kommune mittels eines städ-

tischen Wohnungsunternehmens selbst Eigentümerin der Flächen ist. 

Zuletzt ist das Instrument der sozialen Wohnraumförderung als finanzielles Instrument von großer Be-

deutung, um die Festsetzung geförderter Wohnungen durch den sektoralen Bebauungsplan zur 

Wohnraumversorgung durchzusetzen. Die Festsetzung in § 9 Abs. 2d S. 1 Nr.3 BauGB verpflichtet den 

Vorhabenträger zum Bau von Wohnungen, die mit den Mitteln der sozialen Wohnraumförderung 

geschaffen werden. Eine Festsetzung im sektoralen Bebauungsplan zur Wohnraumversorgung kann 

hierbei nur stattfinden, wenn sichergestellt ist, dass ausreichend Fördermittel der sozialen Wohnraum-

förderung für die Umsetzung der Planinhalte zur Verfügung stehen. 

6 Zusammenfassung und Ausblick 

In diesem Beitrag wurde der im Jahr 2021 mit dem Baulandmobilisierungsgesetz befristet ins BauGB 

eingeführte sektorale Bebauungsplan zur Wohnraumversorgung im Hinblick auf den Einsatz in der 

kommunalen Praxis analysiert und diskutiert. Das Instrument wurde vor dem Hintergrund eingeführt, 

die Steuerungs- und Handlungsmöglichkeiten der Kommunen bezüglich der Wohnbereitstellung im 

unbeplanten Innenbereich zu erweitern. Der sektorale Bebauungsplan zur Wohnraumversorgung 

kann als einfacher B-Plan im Siedlungszusammenhang dort angewendet werden, wo kein qualifi-

ziertes Bebauungsplanverfahren zur Wohnraumbereitstellung erforderlich ist und im Rahmen der 

Nachverdichtung klassische Wohnfolge- bzw. Infrastrukturnutzungen nicht festgesetzt werden müs-

sen. Der Gesetzgeber hat den Kommunen damit ein Instrument zur Verfügung gestellt, welches den 

Regelungsbereich zur Wohnraumbereitstellung im unbeplanten Innenbereich erweitert und die pla-

nungsrechtliche Lücke zur verpflichtenden Realisierung geförderter Wohnungen mit Mietpreis- und 

Belegungsbindung füllt.  

Da bislang kein fundierter Überblick über die Verwendung des Instruments in der kommunalen Pla-

nungspraxis vorliegt, erfolgte im November 2023 eine Befragung der Groß- und großen Mittelstädte 

in Deutschland im Hinblick auf den kommunalen Einsatz des Instruments. Hierbei konnte festgestellt 

werden, dass das Instrument etwa zweieinhalb Jahre nach der Einführung bislang nur von fünf Städ-

ten genutzt wird. Da sich in diesen Städten ein Großteil der sektoralen Bebauungspläne noch im 

Aufstellungsverfahren befindet oder diese erst vor kurzem durch einen Satzungsbeschluss rechtlich 

beschlossen wurden, wird die Umsetzung der Planvorhaben erst in den kommenden Jahren erfol-

gen. Aus diesem Grund bedarf es nach Ablauf der Frist zum Satzungsbeschluss am 31.12.2026 einer 

abschließenden Evaluation der Anzahl der aufgestellten sektoralen Bebauungspläne sowie deren 

Effekte auf den bezahlbaren Wohnungsneubau im ungeplanten Innenbereich.  

Die Städte München und Hamburg sind die einzigen Großstädte, die das Instrument seit der Einfüh-

rung ins BauGB systematisch nutzen, da diese bereits acht (München) bzw. drei (Hamburg) sektorale 

Aufstellungsverfahren eingeleitet haben. Aus diesem Grund wurden die beiden Städte für eine ver-

tiefende Fallstudienanalyse ausgewählt, um die Potenziale und Herausforderungen bei der Anwen-

dung des Instruments zu untersuchen. Durch die Aufstellung sektoraler Bebauungspläne zur Wohn-

raumversorgung können die Kommunen mit der Festsetzung nach § 9 Abs. 2d S. 1 Nr. 3 BauGB erst-

malig den Bau von Wohnungen einfordern, welche mit den Mitteln der sozialen Wohnraumförde-

rung gefördert werden und Mietpreis- und Belegungsbindungen vorweisen. Dies ermöglicht den 

Kommunen, Einfluss auf die Mietpreisgestaltung im Wohnungsneubau zu nehmen und Wohnraum 

für einkommensschwache Haushalte sowie für Personen mit Wohnraumversorgungsproblemen be-

reitzustellen. Inwieweit eine großflächige und konsequente Anwendung des Instruments zu einer ak-

tiven Beeinflussung der Mietpreisentwicklung in der Stadt führen kann, ist aufgrund der geringen 
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Umsetzungen aktuell nicht abzuschätzen. Abhängig ist dies vor allem davon, ob eine Verlängerung 

der Aufstellungsfrist über 2024 hinaus vom Gesetzgeber angestrebt wird. 

Mit der Aufstellung sektoraler Bebauungspläne zur Wohnraumversorgung geht zudem in den meis-

ten Fällen eine Erweiterung bestehender Baurechte nach § 34 BauGB oder alter Baulinien- und Bau-

stufenplänen einher. Grund dafür ist, dass das Anwendungsgebiet des Instruments im unbeplanten 

Innenbereich liegt, welcher sich durch weitere Nachverdichtungsmöglichkeiten für eine effizientere 

Flächennutzung zu Wohnzwecken auszeichnet. Insbesondere im Hinblick auf die Zielvorstellung des 

Bundes zur Förderung der Innenentwicklung kann dadurch die Flächeninanspruchnahme im Außen-

bereich für den Wohnungsbau reduziert werden und bestehende Infrastrukturen genutzt werden. 

Insgesamt leistet das Instrument dadurch sowohl einen Beitrag zur Erweiterung der Nachverdich-

tungspotenziale im unbeplanten Innenbereich als auch zu einer sozialverträglichen Mietpreisgestal-

tung im Wohnungsneubau.  

Zur Mobilisierung dieser Innenentwicklungspotenziale und zur Planverwirklichung ist die Nutzung flan-

kierender Instrumente sinnvoll. Diesbezüglich konnten in dem Beitrag sowohl informative, regulative 

und finanzielle als auch organisatorische Instrumente identifiziert werden, welche den Einsatz sowie 

die Zielerfüllung des sektoralen Bebauungsplans stärken können. Neben der Identifizierung mögli-

cher Anwendungsbereiche durch Brachflächen- und Baulückenkataster ist die Sicherstellung finan-

zieller Fördermittel aus dem Programm der sozialen Wohnraumförderung für den Einsatz des Instru-

ments von Bedeutung. Darüber hinaus streben Städte eine kooperative Planaufstellung mit den Ei-

gentümerInnen an, sodass Baugebote mit Umsetzungspflichten nicht zur Planverwirklichung genutzt 

werden müssen. In der Fallstudienanalyse konnte festgestellt werden, dass in allen sektoralen Be-

bauungsplanverfahren eine beschleunigte Planaufstellung durch die Kombination mit § 13 oder § 

13a BauGB genutzt wurde. Inwieweit die Nutzung dieser verfahrensvereinfachten Instrumente eine 

Verkürzung des Aufstellungsprozesses hervorruft, kann jedoch erst nach Abschluss der Aufstellungs-

verfahren beurteilt werden. 

Dieser Beitrag hat sich auf die Schaffung bezahlbarer Wohnungsangebote durch § 9 Abs. 2d S. 1 Nr. 

2 und Nr.3 BauGB fokussiert, da die befragten Kommunen in der Kommunalumfrage angegeben 

haben, das Instrument bislang noch nicht zum Zweck der Umnutzung gewerblicher Bereiche zuguns-

ten des Wohnens einzusetzen. In der Fallstudienanalyse konnte diesbezüglich die fehlende Festset-

zungsmöglichkeit von Wohnfolgeeinrichtungen und Infrastrukturen als ein möglicher Grund identifi-

ziert werden. Bei der abschließenden Evaluation des Instruments nach Beendigung des Anwen-

dungszeitraums gilt es, die weiteren Gründe für diese Zurückhaltung zu erörtern und ggf. die Rah-

menbedingungen zu verbessern. Dazu bedarf es weiterer Forschung im Hinblick auf die Hemmnisse 

des Instruments im Kontext der Wohnraumschaffung in nicht von Wohnnutzungen geprägten Berei-

chen des unbeplanten Innenbereichs.  

Ausgehend von der zeitlichen Beschränkung der Nutzung des Instruments wird auch dessen per-

spektivische Relevanz aus kommunaler Sicht dargestellt. Eine geringe Mehrheit der befragten Kom-

munen spricht sich für eine Verlängerung des Instruments aus, um dieses auch über 2024 hinaus für 

die Wohnraumbereitstellung nutzen zu können. Um jedoch klassische Wohnfolge- bzw. Infrastruk-

turnutzungen festsetzen zu können und dadurch die Anwendungsgebiete zu erhöhen, wird eine 

Integration der Festsetzung zur Realisierung geförderter Wohnungen in den Festsetzungskatalog des 

§ 9 Abs. 1 BauGB gefordert. Im Zuge der Evaluation des Instruments durch den Gesetzgeber bedarf 

es einer Abwägung, inwieweit eine Verlängerung des Instruments über die Aufstellungsfrist am 

31.12.2024 sinnvoll ist oder, ob eine verpflichtende Forderung geförderter Wohneinheiten im qualifi-

zierten B-Plan oder im unbeplanten Innenbereich durch den Wegfall des Kopplungsverbots ermög-

licht werden soll.   
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